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Ein historischer Beitrag zum 26. August 1444/1944
von Oblt. 0. Schönmann, Basel

in schweren Zeiten grosse Gedenktage zu feiern, das kräftigt die
Gegenwart an der Vergangenheit und macht die unauslöschliche
Grösse der Geschichte bis in die eigenen Tage hinein bedeutsam.

Der 26. August I944 bringt das

Gedächtnis der Schlacht bei St.

Jakob an der Birs im Lichte eines
halben Jahrtausends. St, Jakob war
eine Schlacht nicht aus Zufall und

nur für den Tag, sondern, wie ihr
unaufhörlicher Nachhall beweist,
für die Jahrhunderte geschlagen.
Die Bedeutung dieses Ereignisses
ist daher stets nicht nur als Mark-
stein der baslerischen Geschichte,
sondern von allem Anfang an in

ihrem grössern Zusammenhang
mit den Geschicken der Eiclgenos-
senschaft, als hinreichende

Kraftäusserung für die Selbsterhal-

tung eines kleinen Volkes,
betrachtet worden. Obgleich eine

Niederlage, rettete sie das Land

vor dem Einbruch der Franzosen.

Das von Plündern und Strassen-

raub lebende soldlose Invasions-
heer, gefrässig wie ein Heu-
schreckenschwarm, die Armagna-
ken, vom Volk auch Schinder,

Schnaggen oder arme Jaggen

genannt, umfasste nach mittleren
Schätzungen circa 40 000 Mann
und 25 000 Pferde. Da das Heer
auch mit der Belagerung von fe-
sten Städten rechnete, wurde ein
bedeutender Artilleriepark und

sonstiges Sturmwerkzeug mitge-
führt. Letzteres wurde samt den
Lebensmitteln und der Munition
auf 1400 Wagen nachgezogen.
Der Übermacht stand ein kleiner
Schlachthaufen todesmutiger und

von übermenschlicher Wider-
standskraft beseelter Eidgenossen
gegenüber, die die heterogene
Kriegerhorde zum Stehen und zur
Umkehr brachte. Die Verluste der
Sieger übertrafen die Zahl der
erschlagenen Gegner um ein

Mehrfaches, so dass von dem
geplanten Sturm auf die Stadt
Basel abgesehen wurde.
Auf eine eigentliche Schlachtener-

Zählung und der damit zusam-
menhängenden Taktik verzieh-
tend, dürfte es jedoch am Platze

sein, die damalige wirtschaftliche
Kriegsbereitschaft und die Verpfle-
gungsanordnungen bei der Trup-
pe, worüber einschlägige Quellen
allerdings spärlich sind, in Kürze

zu beleuchten.
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Der Boden der alten Eidgenossen-
schaft brachte im Mittelalter - ähn-
lieh wie heutzutage - nur einen
Teil der für die Bevölkerung nöti-

gen Lebensmittel hervor. Aus
Schwaben, dem Breisgau und
Elsass, aus Hochburgund, Piémont
und der Lombardei musste Getrei-
de oft zu hohen Preisen eingeführt
und eine bestimmte Menge Korn
als Vorrat für schlechte Zeiten Im

obrigkeitlichen Kornhaus, das
durch den städtischen Kornmeister
verwaltet wurde, aufgespeichert
werden. Auch suchte der Rat die
Bevökerung durch Verodnungen
zu veranlassen, Vorräte an Korn
und Lebensmitteln zu halten. Das

erste, was bei Kriegsgefahr in die-
ser Hinsicht geschah, war der
Erlass eines Kornausfuhrverbotes.
Schon frühzeitig hatte Basel das

Gefahrvolle einer französischen
Invasion vom Elsass her erkannt.
Der Rat, dem es nicht an tüchtigen
Männern fehlte, trat mit Entschlos-

senheit und Tatkraft auf, um eine

rechtzeitige Lebensmittelversor-

gung der bedrohten Stadt sicher-

zustellen. Angesichts der damali-

gen äusserst gefährlichen Lage

Basels, das sich auf dem Gipfel

seiner materiellen Macht befand,

wurden zum Mahlen des Korns

zwei Schiffsmühlen auf dem Rhein

gebaut, da man nicht wissen

konnte, ob der Feind die Teiche

und damit die verschiedenen
Wassermühlen unbrauchbar mach-

te. In gleicher Weise veranlasste

jeweils die Tagsatzung bei der

geringsten Kriegsbefürchtung die

Aufnung der Salzvorräte.
Wie in andern Städten, so beruhte

auch in Basel im Mittelalter die

Wehrkraft wesentlich auf der Bür-

gerschaft. Die Einheiten, nach

denen die Bürger militärisch ein-

geteilt waren, wurden gebildet
durch die einzelnen 15 Zünfte und

die als «Hohe Stube» bezeichnete

Gesellschaft der Ritter und Acht-

burger. Während letzteren speziell

die Stellung der Reiterei oblag, bib

deten die Zünftigen das Fussvolk

und hatten auch den Wachtdienst

in der Stadt zu besorgen. Wie

denn jede Zunft unter ihrem

Zunftbanner den ihr zugewiesenen
Teil der Stadtmauer zu verteidige"
hatte, wurde sie auch zu deren

Unterhalt herangezogen. Was die

Bewaffnung betraf, hatte jeder"

Bürger die Pflicht, sich auf eigen®

Kosten auszurüsten.
Die damalige Emährungsart des

Heeres war die Selbstverpf'®'

gung. Die Regierung befasste sie"

mit der Verpflegung nur so weih

als sie gegebenenfalls für di®

Zufuhr von Lebensmitteln zum

Heere sorgte oder zur Verprovia"

tierung der Mannschaft den ß®

hörden die nötigen Befehle ®J

teilte. Der Mundvorrat wurde nfi
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den Effekten vom einzelnen Mann
in ledernen Kriegssack nachgetra-
gen, und zwar für zwei oder auch
mehrere Tage. Der Kriegssack war
Vorratsmagazin in viel grösserem
Masse, als es heute der Brotsack
und Tornister sind. Da er vor allem
Hafermehl enthielt, nannte man
'hn in einigen Gegenden auch
Habersack. Habermus war damals
bei Bürger und Bauer ein altübli-
ehes Hauptgericht. Im übrigen
letzte sich der Mundvorrat
hauptsächlich aus Zieger, Käse,
Anken und geräuchertem Fleisch
zusammen. Der Soldat war schon
damals kein Lasttier. Was der
Mann an Vorräten nicht im Haber-
sack selbst mittragen konnte, wur-
de nebst Kochgeschirren, Zelten
usw. auf Wagen oder Saumrossen
nachgeführt. Ersatz befand sich als
Nachschub beim Tross auf dem
sogenannten Spieswagen, der,
U'nmal leer, wieder nach Hause
beordert wurde, um die Vorräte zu
Beuern und sie zum Selbstko-
stenpreis und gegen Barzahlung
jju die Mannschaft abzugeben. Die
Josten der Verpflegung gingen zu
asten des Mannes. Anders lagen
^ Verhältnisse im Feindesland,

^ohin ein Nachschub unmöglich
°der unzweckmässig war. Dort

lebten die Schweizer von Requisi-
tionen, Raub und Plünderung. Der

geraubte Proviant erhielt von den
Metzgern resp. Bäckern, die zum
Tross gehörten, die erste Behand-
lung. Zur Zubereitung der Nah-

rung fungierte ein Koch, dem
Trossbuben als Gehilfen zugeteilt
waren. Neben den Klöstern und
Privaten hatten die Zünfte und
Gemeinden die nötigen Fuhrwerke
und Zugtiere im Verhältnis zur
ausziehenden Mannschaftszahl zu
stellen.
Da der Kriegsdienst eine auf dem
Bürgerrecht beruhende Pflicht war,
so hatte der Bürger hiefür weder
auf Wache noch im Feld gesetzli-
chen Anspruch auf irgendwelchen
Sold, so wenig als der Bauer für
geleisteten Frondienst. Jedoch
erforderte die Billigkeit, dass kei-

ner mehr belastet wurde als der
andere. Deshalb wurden von jeher
einzelne Dienstzweige, die mit
mehr Mühe und Gefahr verbunden
waren als andere, durch Entrich-

tung eines Soldes entschädigt; so
z.B. bei Belagerungen die dem
Geschütz zugeteilten Zimmerleute
und Maurer und ebenso die mei-
sten den Rebleuten entnommenen
Schanzgräber. Bei ausgesproche-
nen Raubzügen wurde der auszie-

henden Mannschaft, insofern sie
längere Zeit unter dem Banner
stand, ein sogenanntes Reisgeld
als Entschädigung für den gänzlich
oder teilweise selbst zu beschaf-
fenden Unterhalt ausbezahlt. Diese
Reissteuer wurde in den Gemein-
den erst unmittelbar vor einem
bevorstehenden Kriegszug erho-
ben und direkt durch Vermittlung
des Säckelmeisters (Hauptmann)
unter die ausziehende Mannschaft
gleichmässig verteilt. Es bedurfte
so keines Extra-Rechnungsführers,
weil die Abrechnung sehr einfach
war.
Soweit ein Ausschnitt aus den
damaligen Verhältnissen, die im
Laufe der Zeit, im Wandel der
Technik und durch das Aufkom-
men der Massenheere bis auf den
heutigen Tag weitgehendsten Ver-

änderungen unterworfen waren.
Die Rettung verdankte die Stadt
vor allem dem moralischen Ein-

druck, den die bei St. jakob unter-
legenen Eidgenossen auf den
fremden Sieger gemacht hatten.
Noch heute hat daher Basel allen
Grund, das Andenken an jene Hei-
den in hohen Ehren zu halten.
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nen aus der Unterschicht verant-
wortlich sein. Doch gerade die
Kinder aus reichem Hause, die
später sozial abstiegen, hatten die
geringste Lebenserwartung von
allen sozialen Gruppen.
Die Forscher warnen allerdings
davor, die günstigen Bedingungen
einer wohlbehüteten Kindheit zu
unterschätzen. Andererseits zei-

gen die Ergebnisse klar: Es ist nie
zu spät, mit einem gesünderen
Lebensstil anzufangen.

Quelle: Lynch JW et al; Lancet
343:524-527,1994

Alltag
'-ebenserwurfung /n der ft/ndhe/'f noch nicht /estge/egt-

gesundes Leben ist es nie zu spät

dem Lebensstandard steigt auch die Lebenserwartung. Die ent-
leidenden Weichen werden offenbar erst im Erwachsenenalter

Bestem.

P) Kinder aus armen und rei-

s ul Emilien werden im Durch-
*tt etwa gleich alt, vorausge-

sie bringen es als Erwachse-
zu Wohlstand. Umgekehrt ist

s Sterberisiko von Kindern aus

Zw ^ reichen Familien etwa
bis dreimal höher, wenn

sie als Erwachsene in Armut leben.

Dies ergab eine Langzeitstudie an

über zweitausend Personen in

Finnland. Vorher hatte man vermu-
tet, schlechte Lebensbedingungen
schon im Mutterleib und später in

der Familie könnten für die gerin-

gere Lebenserwartung von Perso-
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